
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2003/10/30 8ObA79/03f
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.2003

Norm

ArbVG §105 Abs3 Z2

AVRAG §3 Abs4

AVRAG §3 Abs5

Rechtssatz

Bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 3 Abs 5 AVRAG ist dem Dienstnehmer bloß ein begünstigtes Lösungsrecht

zuzuerkennen. Hat der Gesetzgeber den Übergang des Dienstverhältnisses bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 3

Abs 5 AVRAG als sachgerecht angesehen, ist bei der vorrangig vorzunehmenden Prüfung der Sozialwidrigkeit der

Veräußererkündigung davon auszugehen, dass es dem Arbeitnehmer grundsätzlich zumutbar war, trotz allenfalls

verschlechterter Arbeitsbedingungen den Betriebsübergang gegen sich gelten zu lassen.
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